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Betreff 

 
TOP 5 Finanzhaushalt Kreisjugendring 2021 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
 
Im Haushaltsgespräch am 08.10.2021 haben der Vorsitzende und die Geschäftsführerin des 
Kreisjugendrings angegeben, dass im Haushaltsjahr 2021 außerordentliche Kosten für die Re-
paratur der Fahrzeuge anfielen und der Ansatz für die Belegungsgebühren des Zeltplatzes 
Eschelbach unterschritten wurden so, dass ein Defizit in Höhe von insgesamt 8.800 € besteht.  
Der Kreisjugendring beantragt, dass der Landkreis diese außerordentlichen Kosten zusätzlich 
zur Verwaltungspauschale von 22.700 € übernimmt. 
Außerdem wurde im Haushaltsgespräch besprochen, dass die Pauschale von 14.000 € zur 
Förderung der Jugendarbeit insbesondere der Jugendverbände und Jugendgruppen zukünftig 
auf der Grundlage der tatsächlich geleisteten Förderung abgerechnet wird. Wird die Pauschale 
unterschritten so überweist der Kreisjugendring die nicht abgerufenen Fördermittel an den 
Landkreis zurück, wird die Förderung überschritten erhält der Kreisjugendring nach Begründung 
eine erhöhte Förderung. 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von   0  € 
 Gesamtausgaben in Höhe von    8.800 € 

 Saldo   8.800 € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle: 0.4706.7092 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Antrag des Kreisjugendrings Pfaffenhofen zur Zahlung 
der außerordentlichen Kosten von 8.800 € im Haushaltsjahr 2021 zu. Die Förderung der Ju-
gendarbeit wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nach den tatsächlich geleisteten Fördergeldern an 
die Jugendverbände und Jugendgruppe ausbezahlt. 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag um finanzielle Unterstützung des Kreisjugendrings 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiterin 
Elke Dürr 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Albert Gürtner 
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